
Erforderliche Unterlagen im Bereich Ordnungs-/Einwohnermeldeamt für einen .....

Personalausweis:

1 aktuelles Lichtbild und den alten Personalausweis 

Gebühr:

22,80 € (bis 24 Jahre, 6 Jahre gültig)
28,80 € (über 24 Jahre, 10 Jahre gültig)

Reisepass:

bis 24 Jahre (6 Jahre Gültigkeit):  1 aktuelles Lichtbild,  37,50 € Gebühr
über 24 Jahre (10 Jahre Gültigkeit): 1 aktuelles Lichtbild,  59,00 € Gebühr

Kinderreisepass:

Erstausstellung (6 Jahre Gültigkeit): 1 aktuelles Lichtbild, 13,00 € Gebühr
Verlängerung (max. bis zum 12. Lebensjahr): 1  aktuelles  Lichtbild,  6,00  €  Gebühr

ab 12 Jahre: siehe Personalausweis

Seit dem 01.11.2005 ist jeder Kinderreisepass unabhängig vom Alter des Kindes mit einem 
Lichtbild zu versehen. Außerdem ist die Größe und die Augenfarbe zwingend einzutragen. 
Kinder ab 10 Jahren müssen den Antrag persönlich unterschreiben !

vorläufigen Personalausweis (Gültigkeit 3 Monate):

2 aktuelle Lichtbilder, 10 € Gebühr

Beim vorläufigen Personalausweis werden zwei  Bilder  benötigt,  weil  zeitgleich ein neuer 
Antrag für einen Personalausweis gestellt wird. Die Gebühr beträgt 10 € für den vorläufigen 
Ausweis und je nach Alter die Gebühr für den „normalen“ Personalausweis (siehe oben).

vorläufigen Reisepass (Gültigkeit ein Jahr):

1 aktuelles Lichtbild, 26 € Gebühr

Wenn in absehbarer Zeit auch ein 10 Jahre gültiger Reisepass gebraucht wird, kann hier wie 
beim  vorläufigen  Personalausweis  gleichzeitig  der  entsprechende  Antrag  gestellt  werden. 
Sollte dies der Fall sein, müssen ebenfalls 2 Bilder vorgelegt werden. 

Bitte  beachten  Sie,  dass  ausnahmslos  alle  Passbilder die 
biometrischen Anforderungen erfüllen müssen. Des weiteren ist bei 
allen Antragstellungen (außer Kinderreisepass unter 10 Jahren) für 
Ausweise ein persönliches Erscheinen unbedingt erforderlich!



Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis   (nur bei Führerschein-Ersterteilung):  

1 aktuelles Lichtbild, einen gültigen Personalausweis bzw. Pass, den ausgefüllten Antrag 
der Fahrschule, 11,10 € Gebühr

Der  von  der  Fahrschule  ausgehändigte  Antrag  wird  bei  uns  auf  die  Richtigkeit  der 
persönlichen Daten überprüft und beglaubigt. Dieser geht wieder zurück an die Fahrschule. 
Der Antrag auf Ausstellung eines Kartenführerscheins, für den das Lichtbild benötigt wird, 
geht direkt an die Führerscheinstelle. 

Auch hier muss das Passbild den biometrischen Anforderungen entsprechen !

Fischereischein   (bei Neuerteilung oder   wenn der alte Schein vollgeschrieben ist):  

1 aktuelles Lichtbild, bei Neuerteilung den Nachweis über die bestandene Fischereiprüfung, 
sowie die Gebühr in Höhe von:

12,50 € für einen Jahresfischereischein

36,00 € für einen Fünfjahresfischereischein

68,00 € für einen Zehnjahresfischereischein und

  7,50 € für einen Jugendfischereischein

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen unter den genannten Telefonnummern 
gerne zur Verfügung.

Frau Laux: 02772/5007-25

Herr Kasper: 02772/5007-27

Herr Bernhardt: 02772/5007-28


